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Gesetz
zum Schutz vor den Gefahren des Passivrauchens

in der Öffentlichkeit
(Nichtraucherschutzgesetz – NRSG)

Vom 16. November 2007
Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1
Gesetzeszweck

Zweck des Gesetzes ist es, die Bevölkerung vor den Gesundheits-
gefahren durch Passivrauchen zu schützen.

§ 2
Rauchverbot

(1) Das Tabakrauchen ist nach Maßgabe des Absatzes 2 und des
§ 4 in
1. dem Sitzungsgebäude des Abgeordnetenhauses von Berlin,
2. öffentlichen Einrichtungen im Sinne des § 3 Abs. 1,
3. Gesundheitseinrichtungen im Sinne des § 3 Abs. 2,
4. Kultureinrichtungen im Sinne des § 3 Abs. 3,
5. Sporteinrichtungen im Sinne des § 3 Abs. 4,
6. Bildungseinrichtungen im Sinne des § 3 Abs. 5,
7. Heimen im Sinne des § 3 Abs. 6,
8. Gaststätten im Sinne des § 3 Abs. 7, einschließlich Clubs und

Diskotheken und
9. Verkehrsflughäfen im Sinne des § 3 Abs. 8
verboten.

(2) Das Rauchverbot gemäß Absatz 1 gilt in Gebäuden und sons-
tigen vollständig umschlossenen Räumen.

(3) Das Rauchverbot nach § 9 Abs. 4 des Kindertagesförderungs-
gesetzes vom 23. Juni 2005 (GVBl. S. 322) in der jeweils geltenden
Fassung und das Rauchverbot nach § 52 Abs. 4 des Schulgesetzes
vom 26. Januar 2004 (GVBl. S. 26), das zuletzt durch Artikel V des
Gesetzes vom 11. Juli 2006 (GVBl. S. 812) geändert worden ist, in
der jeweils geltenden Fassung bleiben unberührt. Die §§ 5 bis 7
finden entsprechende Anwendung.

§ 3
Begriffsbestimmungen

(1) Öffentliche Einrichtungen im Sinne dieses Gesetzes sind
1. Behörden der Berliner Verwaltung, der Rechnungshof von Ber-

lin und der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informati-
onsfreiheit,

2. Gerichte und andere Organe der Rechtspflege des Landes Berlin
und

3. sonstige Einrichtungen von Trägern der öffentlichen Verwaltung
des Landes Berlin unabhängig von ihrer Rechtsform, insbeson-
dere Anstalten, Stiftungen und Körperschaften des öffentlichen
Rechts.

Satz 1 gilt auch für die in Berlin gelegenen Dienststellen gemein-
samer Einrichtungen der Länder Berlin und Brandenburg.

(2) Gesundheitseinrichtungen im Sinne dieses Gesetzes sind,
unabhängig von ihrer Trägerschaft, Krankenhäuser sowie Vorsorge-
und Rehabilitationseinrichtungen nach § 107 des Fünften Buches
Sozialgesetzbuch vom 20. Dezember 1988 (BGBl. I S. 2477, 2482),
das zuletzt durch Artikel 28 des Gesetzes vom 7. September 2007
(BGBl. I S. 2246) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fas-
sung.

(3) Kultureinrichtungen im Sinne dieses Gesetzes sind Einrichtun-
gen, die der Bewahrung, Vermittlung, Aufführung und Ausstellung

künstlerischer, unterhaltender oder historischer Inhalte und Werke
dienen und der Öffentlichkeit zugänglich sind, unabhängig von ihrer
Trägerschaft.

(4) Sporteinrichtungen im Sinne dieses Gesetzes sind Sportanla-
gen gemäß § 2 Abs. 2 des Sportförderungsgesetzes vom 6. Januar
1989 (GVBl. S. 122), das zuletzt durch Artikel II des Gesetzes vom
10. Mai 2007 (GVBl. S. 195) geändert worden ist, in der jeweils gel-
tenden Fassung, sowie sonstige Räumlichkeiten, in denen Sport aus-
geübt wird.

(5) Bildungseinrichtungen im Sinne des Gesetzes sind außer den
vom Rauchverbot gemäß § 2 Abs. 3 erfassten Einrichtungen Ergän-
zungsschulen im Sinne des Schulgesetzes in der jeweils geltenden
Fassung, Hoch- und Fachhochschulen, Einrichtungen des Zweiten
Bildungsweges und der Erwachsenenbildung des Landes Berlin so-
wie Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe im Sinne des Achten
Buches Sozialgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom
14. Dezember 2006 (BGBl. I S. 3134), geändert durch Artikel 2
Abs. 23 des Gesetzes vom 19. Februar 2007 (BGBl. I S. 122), in der
jeweils geltenden Fassung, unabhängig von ihrer Trägerschaft.

(6) Heime im Sinne dieses Gesetzes sind Einrichtungen nach § 1
Abs. 1 des Heimgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom
5. November 2001 (BGBl. I S. 2970), das zuletzt durch Artikel 78
der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407) geändert
worden ist, in der jeweils geltenden Fassung.

(7) Gaststätten im Sinne dieses Gesetzes sind Einrichtungen nach
§ 1 des Gaststättengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung
vom 20. November 1998 (BGBl. I S. 3418), das zuletzt durch Arti-
kel 10 des Gesetzes vom 7. September 2007 (BGBl. I S. 2246) geän-
dert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung.

(8) Verkehrsflughäfen im Sinne des Gesetzes sind Einrichtungen
nach § 38 Abs. 2 Nr. 1 der Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung in der
Fassung vom 27. März 1999 (BGBl. I S. 610), zuletzt geändert durch
Artikel 1 der Verordnung vom 13. Juni 2007 (BGBl. I S. 1048), in
der jeweils geltenden Fassung.

§ 4
Ausnahmeregelungen

(1) Das Rauchverbot gilt nicht
1. in Räumen, die privaten Wohnzwecken dienen oder den Bewoh-

nerinnen und Bewohnern zur alleinigen Nutzung überlassen
sind,

2. in besonders ausgewiesenen Räumen eines psychiatrischen
Krankenhauses im Sinne des § 63 des Strafgesetzbuches oder
einer Entziehungsanstalt im Sinne des § 64 des Strafgesetz-
buches,

3. in Justizvollzugsanstalten und im Abschiebungsgewahrsam in
den Hafträumen der Gefangenen und der Abschiebungshäftlinge
und in anderen besonders ausgewiesenen Räumen,

4. in besonders ausgewiesenen Wartebereichen in Gerichtsgebäu-
den sowie in besonders ausgewiesenen Warte- und Verneh-
mungsbereichen in Polizeidienststellen,

5. in besonders ausgewiesenen Räumen in Gesundheitseinrichtun-
gen, insbesondere in der Psychiatrie und der Palliativversor-
gung, für Patientinnen oder Patienten, denen die behandelnden
Ärztinnen oder Ärzte das Rauchen aus therapeutischen Gründen
erlauben,

6. in besonders ausgewiesenen Räumen in Heimen, in denen den
Bewohnerinnen und Bewohnern das Rauchen in den für Wohn-
zwecke genutzten Räumen nicht gestattet ist,
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7. in besonders ausgewiesenen Räumen in Einrichtungen der Be-
hindertenhilfe, soweit andernfalls ein betreuerischer Auftrag ge-
fährdet ist,

8. für Darsteller und Mitwirkende auf Bühnen und Szenenflächen
gemäß § 18 Abs. 1 Satz 2 der Sonderbau-Betriebs-Verordnung
vom 18. April 2005 (GVBl. S. 230).

(2) Im Rahmen einer Befragung oder Vernehmung kann abwei-
chend von § 2 Abs. 1 und 2 der zu befragenden oder zu vernehmen-
den Person das Rauchen gestattet werden. Über die Gestattung ent-
scheidet die Person, die die Befragung oder Vernehmung durchführt.

(3) Abweichend von § 2 Abs. 1 und 2 können die Betreiberin oder
der Betreiber in der Gaststätte oder der Vereinsgaststätte in Sportein-
richtungen abgetrennte Nebenräume einrichten, in denen das Rau-
chen erlaubt ist, wenn voneinander getrennte und abgeschlossene
Räume sowohl für rauchende Gäste als auch für nicht rauchende
Gäste zur Verfügung stehen. Die Ausnahmen gelten nicht für Dis-
kotheken, zu denen Personen mit nicht vollendetem 18. Lebensjahr
Zutritt haben.

(4) Den Beschäftigten der in § 2 Abs. 1 genannten Einrichtungen
kann, wenn Außenflächen nicht zur Verfügung stehen und auch
sonst keine Möglichkeiten des Rauchens außerhalb der Gebäude und
umschlossenen Räume bestehen oder geschaffen werden können, in
besonders ausgewiesenen und abgeschlossenen Räumen das Rau-
chen erlaubt werden. 

(5) Gesundheitsgefahren durch Passivrauchen sind bei allen Aus-
nahmeregelungen auszuschließen.

§ 5

Hinweispflichten

Auf das Rauchverbot nach § 2 ist durch Hinweisschilder deutlich
sichtbar hinzuweisen. Die Beschäftigten der in § 2 Abs. 1 genannten
Einrichtungen sind darüber hinaus in geeigneter Form über das
Rauchverbot und die jeweils gültigen Ausnahmen nach § 4 zu unter-
richten. Räume und Wartebereiche, in denen Ausnahmen vom
Rauchverbot gelten, sind kenntlich zu machen.

§ 6

Verantwortlichkeiten

(1) Die Ausweisung von Räumen und Wartebereichen nach § 4
Abs. 1 Nr. 2 bis 7 und Abs. 3 und 4 sowie die Erfüllung der Pflichten
nach § 5 obliegen
1. den Inhaberinnen oder Inhabern des Hausrechts der Einrichtun-

gen nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 7 sowie
2. den Betreiberinnen oder Betreibern von Gaststätten und Vereins-

gaststätten in Sporteinrichtungen. 

(2) Wird den in Absatz 1 Genannten ein Verstoß gegen das Rauch-
verbot bekannt, haben sie die notwendigen Maßnahmen zu ergrei-
fen, um den Verstoß zu unterbinden und weitere Verstöße zu verhin-
dern.

§ 7

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 2 raucht oder
2. als Inhaberin oder Inhaber des Hausrechts einer Einrichtung

nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 und Abs. 2 bis 6 oder als
Betreiberin oder Betreiber einer Gaststätte oder einer Vereins-
gaststätte in Sporteinrichtungen
a) der Pflicht nach § 5 nicht nachkommt oder
b) entgegen § 6 Abs. 2 eine notwendige Maßnahme nicht

ergreift, um einen Verstoß gegen das Rauchverbot zu unter-
binden.

(2) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 1 kann mit einer
Geldbuße bis zu 100 Euro, die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1
Nr. 2 mit einer Geldbuße bis zu 1 000 Euro geahndet werden.

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Geset-
zes über Ordnungswidrigkeiten ist das örtlich zuständige Bezirks-
amt; für Ordnungswidrigkeiten, die im Sitzungsgebäude des Ab-
geordnetenhauses von Berlin begangen wurden, der Präsident des
Abgeordnetenhauses.

§ 8

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am 1. Januar
2008 in Kraft.

(2) Abweichend von Absatz 1 tritt § 7 am 1. Juli 2008 in Kraft.
(3) § 5 Satz 1 tritt am 1. Januar 2009 außer Kraft.

Berlin, den 16. November 2007

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin

Walter M o m p e r

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister

Klaus W o w e r e i t
Gesetz
zur Regelung der Zuweisung amtsgerichtlicher Zuständigkeiten

Vom 16. November 2007
Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1
Die Senatsverwaltung für Justiz wird ermächtigt, im Bezirk des

Kammergerichts durch Rechtsverordnung die Zuweisung amts-
gerichtlicher Geschäfte für die Bezirke mehrerer Amtsgerichte an
eines von ihnen zu regeln.

§ 2
Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und

Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 16. November 2007

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin

Walter M o m p e r

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister

Klaus W o w e r e i t
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Erstes Gesetz
zur Änderung des Berliner Ladenöffnungsgesetzes

Vom 16. November 2007
Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel I
Änderung des Berliner Ladenöffnungsgesetzes

Das Berliner Ladenöffnungsgesetz vom 14. November 2006
(GVBl. S. 1045) wird wie folgt geändert:
1. In § 1 werden nach dem Wort „Ladenöffnungszeiten“ die Worte

„von gewerblichen Anbietern“ eingefügt und die Worte „und
außerhalb von“ gestrichen.

2. § 2 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 2 wird der abschließende Punkt durch ein
Komma ersetzt.

bb) Es wird folgende Nummer 3 angefügt:
„3. mobile Verkaufsstände, insbesondere Bauchläden,

Kraftfahrzeuge und sonstige mobile Verkaufsein-
richtungen, in denen von einer nicht ortsfesten Stelle
aus Waren zum Verkauf an jedermann angeboten
werden.“

b) Absatz 2 wird aufgehoben.
c) Die bisherigen Absätze 3 bis 6 werden die neuen Absätze 2

bis 5.
d) Der neue Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) Ein Kunst- und Gebrauchtwarenmarkt ist ein zeitlich
begrenzter Markt, auf dem Kunstgegenstände, Kunsthand-
werk und Gebrauchtwaren gewerblich von einer Vielzahl von
Anbietern an Ständen angeboten werden. Die Öffnungszeiten
des Marktes werden abschließend durch dieses Gesetz gere-
gelt. Die Vorschriften der Gewerbeordnung bleiben unbe-
rührt.“

3. § 3 Abs. 3 wird wie folgt gefasst:
„(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für Kunst- und Ge-

brauchtwarenmärkte.“
4. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Nr. 5 wird wie folgt gefasst:
„5. Kunst- und Gebrauchtwarenmärkte von 7.00 bis 18.00

Uhr, an Adventssonntagen von 7.00 bis 20.00 Uhr.“
b) In Absatz 2 werden die Worte „Außerhalb von Verkaufsstel-

len“ durch die Worte „In Verkaufsstellen nach § 2 Abs. 1
Nr. 3“ ersetzt.

c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
„(3) Am Ostermontag, Pfingstmontag und am zweiten

Weihnachtsfeiertag dürfen als Waren nach Absatz 1 Nr. 3 nur
Zeitungen und Zeitschriften und in Verkaufsstellen nach § 2
Abs. 1 Nr. 3 leicht verderbliches Obst und Gemüse vom Er-

zeuger angeboten werden. Am Karfreitag, Volkstrauertag und
Totensonntag dürfen Kunst- und Gebrauchtwarenmärkte
nicht öffnen.“

5. § 7 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Worte „und beim gewerblichen

Anbieten von Waren außerhalb von Verkaufsstellen“ gestri-
chen.

b) Absatz 4 Satz 3 wird aufgehoben.
6. § 8 Abs. 1 Satz 3 wird aufgehoben.
7. § 9 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
aa) Im einleitenden Teilsatz werden die Worte „oder als

Gewerbetreibende oder Gewerbetreibender, die oder der
Waren außerhalb einer Verkaufsstelle anbietet,“ gestri-
chen.

bb) In Nummer 3 wird nach den Worten „oder Waren anbie-
tet oder die“ das Wort „rechtzeitige“ eingefügt.

cc) Es wird folgende neue Nummer 7 eingefügt:
„7. entgegen § 7 Abs. 5 Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer an mehr als zwei Adventssonntagen im Jahr
beschäftigt,“.

dd) Die bisherige Nummer 7 wird Nummer 8.
b) Es wird folgender neuer Absatz 2 eingefügt:

„(2) Ordnungswidrig handelt ferner, wer vorsätzlich oder
fahrlässig einen Kunst- oder Gebrauchtwarenmarkt entgegen
den §§ 3 und 4 betreibt.“

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3; in ihm wird die Anga-
be „des Absatzes 1 Nr. 4“ durch die Angabe „des Absatzes 1
Nr. 4 und des Absatzes 2“ ersetzt.

Artikel II
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und
Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 16. November 2007

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin

Walter M o m p e r

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister

Klaus W o w e r e i t
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Verordnung
zur teilweisen Aufhebung der Verordnung

über die Erhaltung baulicher Anlagen und der
städtebaulichen Eigenart sowie der Zusammensetzung

der Wohnbevölkerung des Gebietes „Stephankiez“
im Bezirk Mitte (Ortsteil Tiergarten) von Berlin*

Vom 30. Oktober 2007

Auf Grund des § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Baugesetzbuchs
(BauGB) in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414),
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Dezember
2006 (BGBl. I S. 3316), in Verbindung mit § 30 des Gesetzes zur
Ausführung des Baugesetzbuchs (AGBauGB) in der Fassung vom
7. November 1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 3. November 2005 (GVBl. S. 692), wird verordnet:

§1
Teilweise Aufhebung der Verordnung

Die Verordnung über die Erhaltung baulicher Anlagen und der
städtebaulichen Eigenart sowie der Zusammensetzung der Wohn-
bevölkerung des Gebietes „Stephankiez“ im Bezirk Tiergarten von
Berlin vom 10. Oktober 1991 (GVBl. S. 240) wird für den Erhalt der
Zusammensetzung der Wohnbevölkerung (§ 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2
BauGB) aufgehoben.

§2
Verletzung von Vorschriften

(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen
lassen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrif-

ten, die in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs
bezeichnet sind,

2. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

3. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

in den Fällen der Nummern 1 und 2 innerhalb von einem Jahr, in den
Fällen der Nummer 3 innerhalb von zwei Jahren seit der Verkündung
dieser Verordnung gegenüber dem Bezirksamt Mitte von Berlin
schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung be-
gründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten
Frist werden die in Nummer 1 bis 3 genannten Mängel gemäß § 215
Abs. 1 des Baugesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des Gesetzes zur
Ausführung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 3
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 30. Oktober 2007

Bezirksamt Mitte von Berlin

Dr. H a n k e G o t h e

Bezirksbürgermeister Bezirksstadtrat

* Die Verkündung der gleichnamigen Verordnung in GVBl. 2007 S. 227 ist aus
verfahrensrechtlichen Gründen unwirksam.



582 Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin 63. Jahrgang Nr. 30 24. November 2007
st
r.

Rathenower

st
r.

Lehrte
r

r.

Str.

Q
u
it
zo

w
-

Str.

Str.

S
al

zw
ed

el
er

 S
tr.

Pu

An der 

st
r.

K
ru

p
p
-

W
ils

nack
er

str.

Feldzeugmeisterstr.

Str.

Rathenower

B
ir
ke

n
-

Havelberger

S
te

n
d
a
le

r 
S

tr
.

str.

S
te

ph
an

-

Putlitzstr. P
er

le
be

rg
er

st
r.

str.

Str.

P
er

le
be

rg
er

 B
rü

ck
e

S

U

U
S

S

S

S

U

U

U

0
2
7

0
4
3

0
3
1

0
2
6

0
3
0

0
0
9

0
2
5

S
-B

f. 
W

es
th

af
en

0
2
2

0
2
4

0
2
3

W
a.

W
a

0
6
9

Fl
ur

 4
2

0
4
2

0
4
0

0
4
1

0
6
5

0
6
4

Sc
ho

rn
st

ei
n

0
3
2

0
3
9

0
2
8

0
2
9

0
3
8

U-Bf. Birkenstraße

0
3
4

0
3
5

0
3
7

0
3
6

Fl
ur

 4
1

0
5
3

0
5
2 Er

ha
ltu

ng
sg

eb
ie

tS
te

ph
an

ki
ez



Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin 63. Jahrgang Nr. 30 24. November 2007 583

Verordnung

über die Veränderungssperre 1-40/14
im Bezirk Mitte, Ortsteil Mitte

Vom 7. November 2007

Auf Grund des § 16 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Dezember 2006 (BGBl. I S. 3316),
in Verbindung mit § 13 Abs. 1 des Gesetzes zur Ausführung des
Baugesetzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl.
S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005
(GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1

Für die Grundstücke Ruppiner Straße 10/11 im Bezirk Mitte,
Ortsteil Mitte, für die die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
neben anderen Grundstücken die Aufstellung eines Bebauungsplans
beschlossen hat, tritt eine Veränderungssperre gemäß § 14 des Bau-
gesetzbuchs ein.

§ 2

Je ein Übersichtsplan mit den Grenzen des räumlichen Geltungs-
bereichs der Veränderungssperre liegt zur kostenfreien Einsichtnah-
me beim Bezirksamt Mitte von Berlin, Abteilung Stadtentwicklung,
Fachbereiche Stadtplanung und Bau- und Wohnungsaufsicht, aus.

§ 3

Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit
etwaiger Entschädigungsansprüche für eingetretene Vermögens-
nachteile durch die Veränderungssperre (§ 18 Abs. 2 Satz 2
und 3 des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 18 Abs. 3 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4

Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen lassen
will, muss eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs innerhalb von
zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung schriftlich ge-
genüber der für die verbindliche Bauleitplanung zuständigen Senats-
verwaltung geltend machen; der Sachverhalt, der die Verletzung
begründen soll, ist darzulegen. Nach § 32 Abs. 2 des Gesetzes zur
Ausführung des Baugesetzbuchs wird die Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften dieses Gesetzes nach Ablauf der in Satz
1 genannten Frist unbeachtlich. Die Beschränkung des Satzes 1 gilt
nicht, wenn die für die Verkündung dieser Verordnung geltenden
Vorschriften verletzt worden sind.

§ 5

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 7. November 2007

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung

Ingeborg J u n g e - R e y e r
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Erste Verordnung
zur Änderung der Verordnung über die Erhaltung

baulicher Anlagen und der städtebaulichen Eigenart
des Gebietes „Abendrotsiedlung“

im Bezirk Tempelhof-Schöneberg, Ortsteil Lichtenrade

Vom 13. November 2007
Auf Grund des § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Baugesetzbuchs in
der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Dezember 2006
(BGBl. I S. 3316), in Verbindung mit § 30 des Gesetzes zur Aus-
führung des Baugesetzbuchs (AGBauGB) in der Fassung vom
7. November 1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 3. November 2005 (GVBl. S. 692), wird verordnet:

Artikel I
Die Verordnung über die Erhaltung baulicher Anlagen und der

städtebaulichen Eigenart des Gebietes „Abendrotsiedlung“ im Be-
zirk Tempelhof-Schöneberg, Ortsteil Lichtenrade, vom 31. Oktober
1996 (GVBl. S. 486) wird wie folgt geändert:

§ 5 wird wie folgt geändert:
Der Betrag von „50 000 Deutsche Mark“ wird durch „25 000 Euro“
ersetzt.

Artikel II
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 13. November 2007

Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin

B a n d K r ö m e r
Bezirksbürgermeister Bezirksstadtrat
Erste Verordnung
zur Änderung der Verordnung über die Erhaltung

baulicher Anlagen und der städtebaulichen Eigenart
des Gebietes „Wolframsiedlung“

im Bezirk Tempelhof-Schöneberg, Ortsteil Tempelhof

Vom 13. November 2007
Auf Grund des § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Baugesetzbuchs in
der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Dezember 2006
(BGBl. I S. 3316), in Verbindung mit § 30 des Gesetzes zur Aus-
führung des Baugesetzbuchs (AGBauGB) in der Fassung vom
7. November 1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 3. November 2005 (GVBl. S. 692), wird verordnet:

Artikel I
Die Verordnung über die Erhaltung baulicher Anlagen und der

städtebaulichen Eigenart des Gebietes „Wolframsiedlung“ im Bezirk
Tempelhof-Schöneberg, Ortsteil Tempelhof, vom 6. September 2000
(GVBl. S. 426) wird wie folgt geändert:

§ 5 wird wie folgt geändert:
Der Betrag von „50 000 Deutsche Mark“ wird durch „25 000 Euro“
ersetzt.

Artikel II
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 13. November 2007

Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin

B a n d K r ö m e r
Bezirksbürgermeister Bezirksstadtrat
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